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1. Verteilung der Maklerkosten beim Kauf von Wohnimmobilien

In der Praxis geht die Initiative zur Einschaltung eines Maklers meist vom 
Verkäufer aus und der Käufer hat häufig keine ernsthafte Möglichkeit, sich 
gegen eine Übernahme der anteiligen oder sogar der vollständigen Makler-
provision zu wehren. In Zukunft gilt: Die Abwälzung der gesamten Makler-
kosten auf den Käufer ist unzulässig. Wer einen Makler beauftragt, muss 
künftig mindestens die Hälfte der Maklerprovision selbst tragen. Außerdem 
muss der Käufer seinen Anteil erst zahlen, wenn der Verkäufer seine Provisions-
zahlung nachgewiesen hat.

Erhält der Makler von beiden Parteien einen Auftrag und soll damit sowohl 
die Interessen des Verkäufers als auch des Käufers wahrnehmen, darf er mit 
beiden Parteien nur eine Provision in gleicher Höhe vereinbaren. Im Ergebnis 
tragen also beide Seiten jeweils die Hälfte der gesamten Provision. Verein-
barungen über unterschiedliche Provisionshöhen können in diesem Fall nicht 
wirksam geschlossen werden.

Ferner wird ein Textformerfordernis für Maklerverträge über die Vermittlung 
von Kaufverträgen über Wohnungen und Einfamilienhäuser eingeführt. Aus-
reichend für den Abschluss eines Maklervertrags ist dann z. B. eine E-Mail.

Für Reisen innerhalb Deutschlands müssen ebenfalls entsprechende außer-
gewöhnliche Umstände vorliegen, die zum kostenfreien Rücktritt von einem 
Reisevertrag berechtigen. Zur Beurteilung, ob diese Umstände vorliegen, 
können die Äußerungen der zuständigen Behörden in den Bundesländern 
herangezogen werden.

Entscheidend für die Stornierung geplanter Urlaube (z. B. des Sommerurlaubs) 
sind die Umstände der „höheren Gewalt“ zum Reisezeitpunkt. Ist beispielsweise 
der Urlaub erst in einigen Wochen oder Monaten geplant, kann nicht ohne 
Weiteres auf eine kostenfreie Stornierung vertraut werden. Die reine Angst an 
Covid 19 zu erkranken reicht nicht aus, um eine Reise kostenfrei abzusagen. 
Sagt hingegen der Reiseveranstalter die Reise von sich aus ab, muss er den 
Reisepreis erstatten.



3 | 

2. Klausel zur automatischen Verlängerung eines 
Makler-Alleinauftrags

3. Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz beim 
„Home-Office“

Der Bundesgerichtshof hat am 28.5.2020 entschieden, dass einem Immobilien- 
makler in Allgemeinen Geschäftsbedingungen grundsätzlich ein auf sechs 
Monate befristeter Makleralleinauftrag erteilt werden kann, der sich auto-
matisch um jeweils drei weitere Monate verlängert, wenn er nicht innerhalb 
einer Frist von vier Wochen gekündigt wird.

Ein Makleralleinauftrag, mit dem sich der Makler zum Tätigwerden verpflichtet 
und durch den der Maklerkunde auf sein Recht verzichtet, einen weiteren 
Makler mit der Suche nach geeigneten Vertragspartnern zu beauftragen, 
kann grundsätzlich wirksam unter Verwendung von Allgemeinen Geschäfts-
bedingungen geschlossen werden. Bei einem solchen Maklerallein-auftrag 
kann in Allgemeinen Geschäftsbedingungen auch eine an dem Zeitbedarf 
für eine erfolgversprechende Tätigkeit orientierte Mindestlaufzeit vereinbart 
werden. Für den einem Immobilienmakler erteilten Alleinauftrag ist eine 
Bindungsfrist von sechs Monaten regelmäßig angemessen. Auch eine in 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehene automatische Verlängerung 
der zunächst auf sechs Monate vereinbarten Vertragslaufzeit eines Makler-
alleinauftrags um jeweils drei Monate bei unterbliebener Kündigung ist 
grundsätzlich unbedenklich.

So wird ein Maklerkunde bei Vereinbarung einer ersten Vertragslaufzeit 
von sechs Monaten und von automatischen Verlängerungen um jeweils 
drei Monate durch eine in Allgemeinen Geschäftsbedingungen vorgesehene 
vierwöchige Frist zur Kündigung des einfachen Makleralleinauftrags nicht 
unangemessen benachteiligt.

Eine Beschäftigung im „Home-Office“ liegt vor, wenn die in der Wohnung 
des Arbeitnehmers gelegenen Arbeitsräume aufgrund arbeitsvertraglicher 
(Individual-)Vereinbarungen dauerhaft eingerichtet sind und er dort im 
Rahmen seiner Arbeit regelmäßig tätig ist. Beschäftigte sind zuhause ge-
setzlich unfallversichert, wenn sie in Ausübung ihrer versicherten Tätigkeit 
Betriebswege zurücklegen, um ihre häusliche Arbeitsstätte („Home-Office“) 
zu erreichen. Dazu wurden zwei unterschiedliche Urteile gefällt, die nach-
folgend aufgezeigt werden sollen:

�In einem vom Bundessozialgericht (BSG) entschiedenen Fall befanden sich 
die Räumlichkeiten im Keller des Wohnhauses. Der Arbeitnehmer hatte im 
Auftrag seines Arbeitgebers eine Messe besucht, war zurückgekehrt um 
einen Kunden anzurufen und stürzte beim Aufsuchen der „Home-Office-
Räumlichkeiten“ auf der Kellertreppe und verletzte sich. Die Richter des 
BSG kamen hier zu der Auffassung, dass es sich um einen versicherten 
Unfall handelt, da sich dieser auf dem versicherten Weg zur Arbeit 
ereignete. Die Grenze „Außentür des Gebäudes“, wo normalerweise der 
Arbeitsweg endet, greift nicht, soweit sich Arbeitsstätte und Wohnung 
des Versicherten in einem Haus befinden.

�Gesetzlich unfallversichert sind Eltern, die ihre Kinder auf dem Weg zur 
Arbeit in den Kindergarten bringen. Arbeitet der Arbeitnehmer jedoch im 
Home-Office, fällt der Weg zum Kindergarten bzw. zurück zum Home-
Office nicht in den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz. Nach einem 
Urteil des LSG Niedersachsen-Bremen vom 26.9.2018 kann eine gesetzliche 
Krankenkasse vom Träger der Unfallversicherung nicht die Erstattung der 
Behandlungskosten verlangen, die ihr durch den Sturz ihrer Versicherten 
auf dem Rückweg vom Kindergarten, in den sie ihr Kind gebracht hat, 
zurück zum Home-Office entstanden sind.
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4. Elterngeld bei Selbstständigen 5. Rückforderung regelmäßiger Sparzahlungen an 
Kinder bzw. Enkelkinder durch Sozialhilfeträger

Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die ihre Kinder nach der 
Geburt selbst betreuen und erziehen und deshalb nicht mehr als 30 Std. pro 
Woche arbeiten. In der Höhe orientiert sich das Elterngeld am laufenden 
durchschnittlich monatlich verfügbaren Erwerbseinkommen, welches der 
betreuende Elternteil in den letzten 12 Kalendermonaten vor der Geburt des 
Kindes bzw. vor dem Beginn der Mutterschutzfrist erhalten hat. Es beträgt 
mindestens 300 € und höchstens 1.800 €.

In einem vom Bundessozialgericht entschiedenen Fall beantragte ein als 
Selbstständiger arbeitender Vater eines am 30.11.2015 geborenen Kindes 
Elterngeld. Im Jahr 2014 hatte er negative Einkünfte und im Jahr 2015 positive. 
Für die Berechnung des Elterngeldes wurde das Jahr 2014 hergenommen, 
sodass dem Vater Elterngeld in Höhe von 300 €/mtl. gezahlt wurden. 

Bei Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit bemisst sich das Elterngeld 
grundsätzlich auch dann nach dem Einkommen im letzten abgeschlossenen 
Veranlagungszeitraum vor der Geburt des Kindes, wenn die berechtigte 
Person mit ihrer Tätigkeit nur Verluste erzielt. Die Festlegung unterschied-
licher Bemessungszeiträume für das Elterngeld bei Einkommen aus nicht 
selbstständiger Tätigkeit einerseits und Einkommen aus selbstständiger 
Tätigkeit andererseits verstößt nicht gegen den allgemeinen Gleichheitssatz 
des Grundgesetzes. Die Zahlung des Elterngeldes in Höhe von 300 € war 
demnach richtig.

Das Oberlandesgericht Celle hat am 13.2.2020 entschieden, dass über 
mehrere Jahre monatlich geleistete Zahlungen an Familienangehörige 
zum Kapitalaufbau keine „privilegierten Schenkungen“ darstellen und der 
Sozialhilfeträger diese deshalb von den beschenkten Familienangehörigen 
zurückfordern kann, wenn der Schenker selbst bedürftig wird und deshalb 
Leistungen von einem Sozialhilfeträger bezieht. 

In dem der Entscheidung zugrundeliegenden Sachverhalt hatte eine Groß-
mutter für ihre beiden Enkel nach deren Geburt jeweils ein für 25 Jahre 
angelegtes Sparkonto eröffnet und darauf über einen Zeitraum von ca. elf 
bzw. neun Jahren jeweils monatlich 50 € eingezahlt, um für die Enkel Kapital 
anzusparen. Die Großmutter bezog eine Rente von etwa 1.250 €. Als sie 
vollstationär in einer Pflegeeinrichtung untergebracht werden musste, hatte 
sie die Zahlungen an ihre Enkel zwar bereits eingestellt, die für die Heim-
unterbringung von ihr anteilig zu tragenden Kosten konnte sie aber nicht 
aus eigenen Mitteln aufbringen. Deshalb kam der Sozialhilfeträger für diese 
Kosten auf und verlangte von den Enkeln die Rückzahlung der Beträge, die 
die Großmutter in den letzten zehn Jahren auf die Sparkonten der Enkel 
eingezahlt hatte. 

Die OLG-Richter gaben dem Sozialhilfeträger recht. Weiterhin führten sie 
aus, dass es für den geltend gemachten Rückforderungsanspruch nicht darauf 
ankommt, ob es bei Beginn der Zahlungen für die Großmutter absehbar war, 
dass sie später einmal pflegebedürftig werden würde. 
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6. Überbrückungshilfen durch das Corona-Konjunktur-Programm

Der Koalitionsausschuss hat am 3.6.2020 in einem 57 Punkte umfassenden Eck-
punktepapier das Ergebnis der Verhandlungen zu einem Konjunkturprogramm, 
das die Auswirkungen der Corona-Pandemie überwinden und Investitionsanreize 
fördern soll, bekannt gegeben.

Dort wurde u. a. auch eine Überbrückungshilfe für Klein- und Mittelunter-
nehmen festgelegt, die wie folgt aussehen soll:

Für die durch die Corona-Pandemie bedingten Umsatzausfälle wird eine 
Überbrückungshilfe für die Monate Juni bis August 2020 aufgelegt. Die 
Überbrückungshilfe gilt branchenübergreifend, wobei den Besonderheiten 
der besonders betroffenen Branchen wie Hotel- und Gaststättengewerbe, 
Caterer, Kneipen, Clubs und Bars, als Sozial-unternehmen geführte Über-
nachtungsstätten wie Jugendherbergen, Schullandheime, Träger von 
Jugendeinrichtungen des internationalen Jugendaustauschs, Einrichtungen 
der Behindertenhilfe, Reisebüros, Profisportvereinen der unteren Ligen, 
Schaustellern, Unternehmen der Veranstaltungslogistik sowie Unternehmen 
im Bereich von Messeveranstaltungen angemessen Rechnung getragen 
werden soll.

Antragsberechtigt sind Unternehmen, deren Umsätze Corona-bedingt in 
April und Mai 2020 um mindestens 60 % gegenüber April und Mai 2019 
rückläufig gewesen sind und deren Umsatzrückgänge in den Monaten Juni 
bis August 2020 um mindestens 50 % fortdauern. Bei Unternehmen, die 
nach April 2019 gegründet worden sind, sind die Monate November und 
Dezember 2019 heranzuziehen.

Erstattet werden bis zu 50 % der fixen Betriebskosten bei einem Umsatz-
rückgang von mindestens 50 % gegenüber dem Vorjahresmonat. Bei einem 
Umsatzrückgang von mehr als 70 % können bis zu 80 % der fixen Betriebs-
kosten erstattet werden. Der maximale Erstattungsbetrag beträgt 150.000 € 
für drei Monate. 

Bei Unternehmen bis zu 5 Beschäftigten soll der Erstattungsbetrag 9.000 € 
und bei Unternehmen bis zu 10 Beschäftigten 15.000 € nur in begründeten 
Ausnahmefällen übersteigen. Die geltend gemachten Umsatzrückgänge und 
fixen Betriebskosten sind durch einen Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer 
zu prüfen und zu bestätigen. Überzahlungen müssen zurückerstattet werden.

Die Antragsfristen enden jeweils spätestens am 31.8.2020 und die Auszahlungs-
fristen am 30.11.2020. Inwieweit es bei diesen Fristen bleibt, muss aus 
organisatorischen Gründen infrage gestellt werden.
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7. Förderung von Ausbildungsplätzen durch 
das Corona-Konjunktur-Programm

Klein- und Mittelbetriebe (KMU), die ihr Ausbildungsplatzangebot 2020 im 
Vergleich zu den drei Vorjahren nicht verringern, können für jeden neu ge-
schlossenen Ausbildungsvertrag eine einmalige Prämie in Höhe von 2.000 €, 
die nach Ende der Probezeit ausgezahlt wird, erhalten. Erhöhen sie ihr Angebot, 
erhalten sie für die zusätzlichen Ausbildungsverträge 3.000 €.

KMU, die ihre Ausbildungsaktivität trotz Corona-Belastungen fortsetzen 
und Ausbilder sowie Auszubildende nicht in Kurzarbeit schicken, können 
eine Förderung erhalten. KMU, die die Ausbildung im Betrieb nicht fortsetzen 
können, sollen die Möglichkeit einer vorübergehenden geförderten betrieblichen 
Verbund- oder Auftragsausbildung erhalten. 

Die Details der Durchführung einer solchen Verbund- oder Auftragsausbildung 
werden im Rahmen der Allianz für Aus- und Weiterbildung erörtert. Weiter-
führende Informationen finden Sie unter dem Link: https://www.aus-und-
weiterbildungsallianz.de. Betriebe, die zusätzlich Auszubildende übernehmen, 
die wegen Insolvenz ihres Ausbildungsbetriebs ihre Ausbildung nicht fort-
setzen können, erhalten eine Übernahmeprämie.

8. Erleichterungen in der Wissenschaft während 
der Corona-Pandemie

Am 15.5.2020 billigte der Bundesrat einen Gesetzesbeschluss der Bundesre-
gierung, der für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Hochschulen 
die Verlängerung ihrer Verträge einräumt.

Verlängerung von Zeitverträgen: Danach können die vertraglichen Höchstbe-
fristungsgrenzen für wissenschaftliches und künstlerisches Personal in einer 
Qualifizierungs-phase um die Zeit verlängert werden, in der es pandemie-
bedingte Einschränkungen des Wissenschaftsbetriebs gibt. Entsprechende 
Beschäftigungsverhältnisse können bis zu 6 Monaten verlängert werden – 
vorausgesetzt sie bestehen zwischen dem 1.3. und 30.9.2020. 

Anreize für BAföG-Empfängerinnen und -Empfänger: Arbeiten Empfänger 
von BAföG in einer Branche oder in einem Beruf, der zur Eindämmung der 
Pandemie beiträgt, können sie ihren BAföG-Satz ohne Abzüge aus den Ein-
nahmen für diese Tätigkeit aufstocken. Die Regelungen treten rückwirkend 
zum 1.3.2020 in Kraft.
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9. Radfahrer – Mindestabstand von 50 cm zu 
geparkten Fahrzeugen

Wenn die Kollision eines Fahrradfahrers mit der geöffneten Fahrertür im un-
mittelbaren Zusammenhang mit dem Öffnen der Fahrertür erfolgte, spricht 
dies dafür, dass der Pkw-Fahrer den Unfall verursacht hat.

Ein die Alleinhaftung des Pkw-Fahrers ausschließendes Mitverschulden des 
Radfahrers kann in einem zu geringen seitlichen Abstand des Fahrradfahrers 
zum geparkten Pkw liegen. Je nach den örtlichen Verhältnissen sollte dieser 
mindestens 50 cm betragen.

Die Darlegungs- und Beweislast für eine ein Mitverschulden begründende 
Unterschreitung des Seitenabstandes eines Fahrradfahrers zu einem geparkten 
Pkw obliegt dem Pkw-Fahrer.

Aktuelle Veranstaltungen

Corona Virus versus Vortragsreihe 1. Halbjahr 2020

Wir hatten für das erste Halbjahr des Jahres 2020 unsere Vortragsreihe 
mit Themen aus dem Zivilrecht, Handels- und Gesellschaftsrecht, Erb- und 
Familienrecht sowie Strafrecht und steuerlichen Themen geplant. Leider 
lässt die aktuelle Entwicklung die Durchführung der Veranstaltung nicht 
zu. Erstmals seit mehr als zehn Jahren wird deshalb im ersten Halbjahr 
diesen Jahres keine Vortragsreihe stattfinden können. Wir bedauern dies 
außerordentlich. Die Gesundheit geht jedoch vor! Wir versprechen, dass 
wir die Veranstaltungen in jedem Fall nachholen werden. Da im Augenblick 
niemand weiß, wie lange die Coronakrise noch andauern wird, können 
wir noch keine neuen Daten nennen. Sobald die Durchführung von Vor-
tragsreihen gefahrlos für uns alle möglich ist, werden wir sie auch wieder 
anbieten. Sowohl auf unserer Homepage als auch über den Newsletter 
werden wir Sie rechtzeitig informieren.

Wir bitten herzlich um Verständnis. Die derzeitigen Umstände lassen keine 
andere Entscheidung zu. Wir wünschen Ihnen und uns allen eine gute 
Gesundheit!

Dr. Stefan Hiebl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092-49
E-Mail: hiebl@ehm-kanzlei.de
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Aktuelle Kanzlei-News

Versicherungsleistungen bei Betriebsschließungen wegen Corona – viele 
Versicherer verweigern die Leistung zu Unrecht

Vielen Gewerbetreibenden droht wegen der angeordneten Schließung ihres 
Betriebes die Gefährdung oder der Verlust ihrer Existenz. Helfen kann in 
dieser Situation eine Betriebsschließungs- und Unterbrechungsversicherung. 
Diese soll den Schaden, der durch den Ausfall entsteht, kompensieren und 
ausgleichen. Leider versuchen aber viele Versicherer in der aktuellen Corona- 
Krise, sich ihrer vertraglich vereinbarten Verantwortung zu entziehen.

Einige Versicherer verweigern ihre Leistung mit der Begründung, dieses 
„neuartige Virus“ sei im Infektionsschutzgesetz nicht namentlich genannt 
und in den Versicherungsbedingungen nicht explizit aufgeführt mit der Fol-
ge, dass sich der Versicherungsschutz nicht auf den Betriebsausfall wegen 
Corona erstrecke.

Andere Versicherer argumentieren, die Betriebsschließung sei nicht gegen-
über dem konkreten Betrieb, sondern durch Allgemeinverfügung oder 
Rechtsverordnung allgemein angeordnet worden.

Beide Argumente halten einer rechtlichen Prüfung nicht stand. Lassen Sie 
sich daher von einer solch pauschalen Absage nicht abschrecken. Wir prüfen 
anhand Ihrer konkret vereinbarten Versicherungsbedingungen, ob der Ver-
sicherer in Ihrem Fall seine Leistungen zu Recht verweigert.

Elisabeth Hohenhaus
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Verkehrsrecht
Fachanwältin für Versicherungsrecht
Tel.: +49 228 62092–40
E-Mail: hohenhaus@ehm-kanzlei.de
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Aktuelle Kanzlei-News

Betreffend die Bewertung der Tat als Mord unter Erfüllung der Mordmerk-
male der Heimtücke und der Tötung aus niedrigen Beweggründen unterlag 
das Urteil des Landgerichts Berlin nach Ansicht des Bundesgerichtshofs keinen 
Rechtsfehlern. Lediglich betreffend der Würdigung der subjektiven Seite des 
Mordmerkmals der Tötung mit gemeingefährlichen Mitteln stellte der Bun-
desgerichtshof durchgreifende Rechtsfehler fest, was sich im Ergebnis aber 
nicht auf den Strafausspruch als solchen auswirkt.

In Bezug auf den jüngeren Mitangeklagten hob der Bundesgerichtshof das 
Urteil des Landgerichts Berlin insgesamt auf und verwies es zur erneuten 
Verhandlung und Entscheidung zurück an das Landgericht Berlin, so dass 
das Landgericht in einem dritten Rechtsgang erneut zu prüfen haben wird, 
ob und wie sich der Angeklagte schuldig gemacht hat.

Nach Ansicht des Bundesgerichtshofs unterlag die Verurteilung des Mit-
angeklagten wegen mittäterschaftlich begangenen Mordes Rechtsfehlern, 
weil die Würdigung des Landgerichts die Feststellung eines gemeinsamen, 
auf die Tötung eines Menschen gerichteten Tatentschlusses nicht trägt. Das 
Landgericht – so der Bundesgerichtshof – hat sich lediglich mit dem Vorsatz 
betreffend einen durch den Mitangeklagten selbst verursachten Unfall aus-
einandergesetzt, nicht belegt sei aber die mittäterschaftliche Zurechnung 
der Tat des Unfallverursachers.

Unsere Kollegin, Frau Rechtsanwältin Nadine Krahé, hat das Urteil des 

Rechtsanwältin Krahé kommentiert als Expertin das Mordurteil des BGH 
im Berliner Raserfall bei Phoenix

Im „Berliner Ku’Damm-Raserfall“ wurden die Angeklagten im März 2019 
zum zweiten Mal u.a. wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe 
verurteilt. Gegen das Urteil des Landgerichts Berlin im zweiten Rechtsgang 
legten die Angeklagten erneut das Rechtsmittel der Revision ein, so dass der 
Bundesgerichtshof sich erneut mit dem Fall zu befassen hatte.

Am Mittwoch, den 18. Juni 2020, bestätigte der Bundesgerichtshof den 
Schuldspruch wegen Mordes bei dem Angeklagten, dessen Fahrzeug mit 
dem des Unfallopfers kollidierte. Gegen diesen Angeklagten ist das Urteil 
somit rechtskräftig.

Der Bundesgerichtshof bestätigte damit die Würdigung des Landgerichts, 
dass auf ein bedingt vorsätzliches Handeln des Angeklagten zu schließen 
war. Denn aufgrund der außergewöhnlichen Gefährlichkeit des Fahrverhal-
tens des Angeklagten und der damit einhergehenden und von ihm erkannten 
Unfallträchtigkeit war auf die billigende Inkaufnahme eines schweren Ver-
kehrsunfalls mit tödlichen Folgen für den Unfallgegner zu schließen.

Das Landgericht befasste sich – laut Bundesgerichtshof – ebenfalls um-
fangreich und folgerichtig mit vorsatzkritischen Aspekten, wie die mit dem 
Unfall verbundene Eigengefährdung des Angeklagten und dem Handlungs-
motiv des Angeklagten, das Autorennen zu gewinnen, wobei der Rennsieg 
durch einen Unfall zunichte gemacht worden wäre. Im Ergebnis kam diesen 
Aspekten jedoch keine vorsatzausschließende Bedeutung zu.
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Nadine Krahé
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092-42
E-Mail: krahe@ehm-kanzlei.de

Bundesgerichtshof als Expertin bei der Sendung „Phoenix der Tag“ den Fern-
sehzuschauern vorgestellt und die tragenden Gründe für diese Entscheidung 
erläutert. Raser müssen zukünftig damit rechnen, wegen Mordes oder ver-
suchten Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt zu werden.

Aktuelle Kanzlei-News

Strafbarkeitsrisiken bei Corona-Soforthilfe

Zehntausende Betriebe haben in den vergangenen Wochen finanzielle 
Zuwendungen im Rahmen der sogenannten Corona-Soforthilfe bekommen. 
Die Hilfen wurden schnell und unbürokratisch ausgezahlt. In der Regel 
reichte es aus, einen entsprechenden Antrag online zu stellen. Dabei war 
offensichtlich vielen Antragstellern und Beratern nicht klar, wie schnell die 
Schwelle zum Strafrecht überschritten werden kann.

In nur vier Wochen gab es von Seiten der Banken bereits 2300 Verdachts-
meldungen. Die Staatsanwaltschaften haben bundesweit mehr als 530 
Ermittlungsverfahren eingeleitet. Allein in Nordrhein-Westfalen gibt es 
mehr als 350 Strafverfahren im Zusammenhang mit der Gewährung der 
Corona-Soforthilfe. Die Staatsanwaltschaften gehen für die Zukunft noch 
von deutlich höheren Fallzahlen aus.

Das Problem liegt häufig bei dem Straftatbestand des Subventionsbetru-
ges gemäß § 264 StGB. Für die Vollendung dieses Tatbestandes genügt es 
bereits, dass unrichtige oder unvollständige Angaben über subventionser-
hebliche Tatsachen gemacht werden.Wenn bereits vor dem 1. März 2020 
ein Finanzierungsengpass bestanden hat, durfte die Corona Soforthilfe nicht 
beantragt werden. Gleiches gilt, wenn das Unternehmen zum 30. Dezember 
2019 bereits in Schwierigkeiten gewesen ist. Wer gleichwohl die Corona 
Soforthilfe beantragt hat, hat allein schon dadurch den Straftatbestand 
verwirklicht.

Darüber hinaus ist der Tatbestand vollendet, wenn die Soforthilfe entgegen 
der Zweckbestimmung verwendet wird. Wer also beispielsweise die erhalte-
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nen Gelder nicht für Betriebsausgaben sondern für private Verpflichtungen 
einsetzt, erfüllt bereits hierdurch den Straftatbestand. Gleiches gilt aber 
beispielsweise auch, wenn mit dem Fördergeld Löhne gezahlt werden, weil 
auch dies gegen die Zweckbestimmung verstößt. Bei Problemen mit der 
Lohnzahlung ist das Kurzarbeitergeld das Mittel der Wahl.

Übersehen wird häufig auch, dass bereits leichtfertiges Handeln ausreicht 
um eine Strafbarkeit wegen Subventionsbetruges gemäß § 264 StGB zu 
begründen.

Auch Berater sind einem Strafbarkeitsrisiko ausgesetzt. Wenn beispielsweise 
ein Steuerberater den Antrag auf Soforthilfe stellt und dabei vorsätzlich 
oder leichtfertig unrichtige oder unvollständige Angaben macht, erfüllt er in 
eigener Person den Straftatbestand des Subventionsbetruges. Dabei sind die 
Steuerberater sogar einem erhöhten Strafbarkeitsrisiko ausgesetzt, weil sie 
die wirtschaftliche Situation eines Unternehmens in der Regel sehr gut ken-
nen manchmal sogar besser als der Unternehmer selbst. Wer hier als Berater 
einem Unternehmen bzw. einem Unternehmer helfen will und bezüglich der 
wirtschaftlichen Situation leichtfertig unrichtige Angaben macht, macht 
sich strafbar.

Wer, aus welchen Gründen auch immer, im Zusammenhang mit der 
Corona-Soforthilfe ein „ungutes“ Gefühl hat oder gar von Banken oder den 
Ermittlungsbehörden angesprochen wurde, sollte unbedingt schnellstens 
professionelle Hilfe in Anspruch nehmen. Die Materie ist ausgesprochen 
komplex und die Strafbarkeitsrisiken sehr hoch. Wir helfen gerne, falls 
Bedarf bestehen sollte.

Dr. Stefan Hiebl
Rechtsanwalt
Fachanwalt für Strafrecht
Tel.: +49 228 62092-49
E-Mail: hiebl@ehm-kanzlei.de
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Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB): 
seit 1.7.2016 = −0,88 %; 
1.1.2015 –30.6.2016 = −0,83 %; 
1.7.2014 –31.12.2014 = −0,73 %
1.1.2014 –30.6.2014 = −0,63 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: www.bundesbank.de und 
dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz (§ 288 BGB seit 1.1.2002): 
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz +5 Prozentpunkte; 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz +8 Prozentpunkte;
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz +9 Prozentpunkte; 
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex (2015 = 100):  
2020: Mai = 106,0; April = 106,1; März = 105,7; Februar = 105,6; 
Januar = 105,2 
2019: Dezember = 105,8; November = 105,3; Oktober = 106,1;  
September = 106,0; August = 106,0; Juli = 106,2; Juni = 105,7

Bitte beachten Sie, dass ab Januar der Index von 2010 = 100 
auf 2015 = 100 geändert wurde!

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht 
ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter 
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Kurz notiert
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Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
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53225 Bonn
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